
Wohlbefinden, Anpassungsfähigkeit, 
Bedürfnisse und Interessen von Tieren.  
Fiktion und Realität. 
 
 



Warum sollten wir Tiere moralisch berücksichtigen?  
 
Dafür gibt es gute Gründe, basierend auf der Biologie der Tiere 

  

• Leidensfähigkeit 

• Fähigkeit zu aversiven Gefühle wie Angst und Frustration  

• Fähigkeit, Wohlbefinden zu erfahren 

   

Dadurch können sie auf eine Art und Weise geschädigt oder unterstützt 
werden können, die moralisch zählt.  

 

• Evolutionsbiologische Nähe 



Zwei Weltbilder treffen  
aufeinander: 

• das anthropozentrische Weltbild  

     - Mensch als „Krone der Schöpfung“ 

     - „dominium terrae“ 

 

• das rationale, wissenschaftliche Weltbild 

     - Sentientismus (Empfindungsfähigkeit) 

 - Tierschutz (gradualistische Position) 

 - Tierrechte (egalitaristische Position) 



Wer will entscheiden, was richtig und was falsch ist?  

• Gleichberechtigung der unterschiedlichen Weltbilder würde zu einem Relativismus – und somit 
letztendlich zur Beliebigkeit führen 

 

• der Verzicht auf die Wahrheitsfrage lässt nicht nur alles als gleichwertig, sondern in der Folge auch 
als gleichgültig erscheinen 

 

• wenn abergläubischen und magischen Ansichten der gleiche Stellenwert wie wissenschaftlichen 
Erkenntnissen und Naturgesetzen eingeräumt wird, muss alles, auch das Absurde, gelten. 

 

Facit: 
 

• klares Bekenntnis bei Werteentscheidungen zur wissenschaftlichen Rationalität, zu den Methoden 
der Naturwissenschaften, zu einem wissenschaftlich fundierten Weltbild.  

 

• klares Bekenntnis zu Plausibilitätshirarchie der ethischen Theorien 



Die international anerkannten "Fünf Freiheiten" 

• Freiheit von Hunger, Durst und Fehlernährung  

• Freiheit von Unbehagen  

• Freiheit von Schmerz, Verletzung und Krankheit  

• Freiheit von Angst und Leiden  

• Freiheit zum Ausleben normalen Verhaltens 

 



Das Österreichische Tierschutzgesetz hält in § 13 
die Grundsätze der Tierhaltung fest.  
 
• Tiere sind so zu halten, „dass ihre Körperfunktionen und ihr Verhalten 

nicht gestört werden und ihre Anpassungsfähigkeit nicht überfordert 
wird“.  

• Die Haltungsbedingungen müssen „unter Berücksichtigung der Art, des 
Alters und des Grades der Entwicklung, Anpassung und Domestikation 
der Tiere ihren physiologischen und ethologischen Bedürfnissen 
angemessen“ sein,  

• und es ist sicherzustellen, dass „die Haltung nach dem anerkannten 
Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse ihr Wohlbefinden nicht 
beeinträchtigt“.  



Tierwohl, Wohlbefinden, Wohlergehen (im Schweizer Tierschutzgesetz) 

 

Ziel und Zweck sind vier Aspekte, die sich teilweise überlappen:  

 

• Gesundheit und körperliche Integrität, 

• artgemäßes Verhalten und 

• Freisein von Schmerzen und Leiden sowie 

• das Vorhandensein von positiven Emotionen 

 







Besonders tierfreundliche  

Haltung ??? 

(betrifft Jungvieh  

(Zuchtvieh) und Kühe 

mit Auslauf) 

[m² pro Tier] 

 
Milch- und Mutterkühe: 
4,0 m2       Bio 4,5 m2   

http://www.oekl-bauen.at/ 
cms/baumasse/rinderstall/ 
auslaufflaechen.php 
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Tierwohl-Labels, 

die zwar über die gesetzliche Mindest-
forderung hinausgehen, die Wirksamkeit dieser 
Maßnahmen jedoch nicht anhand von 
tierbasierten Indikatoren für Wohlergehen 
nachgewiesen haben, sind nichts als leere 
Versprechungen.  

 

Ohne tierbezogene Tierwohlindikatoren kann 
es kein evidenzbasiertes Tierwohl geben!  

       
    (H. Würbel, 2019) 

 



Anpassungsfähigkeit 

• Eine evolutionäre Anpassung (durch Mutation und Selektion) ist ein in 
einer Population eines bestimmten Lebewesens auftretendes Merkmal, 
das für sein Überleben oder seinen Fortpflanzungserfolg vorteilhaft ist. 

 

• Ein Merkmal kann in diesem Zusammenhang sowohl Aussehen und Gestalt 
betreffen als auch eine Verhaltensweise sein. 

 

• Die Grenze der Anpassungsfähigkeit ist nicht dann erreicht, wenn die 
Tiere keine oder keine ausreichende „Leistung“ mehr erbringen, sondern 
wenn sie unter den gegebenen Bedingungen leiden! 

 



Anpassungsfähigkeit (ist nicht gleich Ausbeutungs- und 
Schmerzgrenze) 

Es ist wichtig, zwischen den Funktionen und den Zielen des Verhaltens zu 
unterscheiden.  
• Tiere wissen nicht um die Funktion ihres Verhaltens; sie verfolgen 

näherliegende Ziele.   
• Tiergerecht ist ein Haltungssystem, in dem das Tier seine zielorientierte 

Verhaltensorganisation verwirklichen kann.  
• In der künstlichen Haltungsumwelt werden Ziele und Funktionen aber oft 

voneinander getrennt.  
• Da sich die Verhaltenssteuerung nicht direkt an den Funktionen, sondern an 

näherliegenden Zielen orientiert, bleiben Bedürfnisse unbefriedigt, wenn die 
Ziele nicht erreicht werden können.  

• Beispiele:  
• Nestbauverhalten von Muttersauen 
• Schwanzbeißen von Mastschweinen  
• Ausweichen nach Drohen durch Artgenossen 

 





Bedürfnisbefriedigung, Bedarfsdeckung und 
Schadensvermeidung 

Nach dem allgemein anerkannten Bedarfsdeckungs- u.  Schadensvermeidungskonzept 
ist ein Haltungssystem nur dann tiergerecht, wenn es dem Tier erlaubt, die ihm  

 - angeborene Verhaltensweisen auszuleben und somit   

 - Bedürfnisbefriedigung,  

 - Bedarfsdeckung und  

 - Schadensvermeidung zu erreichen.  

 

Ist das nicht der Fall, entstehen Leiden, da das Tier seine unzureichende 
Bewältigungsfähigkeit erlebt.  

  
           (Pollmann, Tschanz: Leiden – ein Begriff aus dem Tierschutzrecht; ATD 4/2006) 

 



Gemäß Tierschutzkommentaren setzt Leiden 
nicht voraus, 

• dass Tiere krank oder verletzt sind. So ist eine Einschränkung in den 
jeweiligen Funktionskreisen als Leiden zu bewerten, 

 
• erhebliche Leiden liegen beispielsweise dann vor, wenn ein 

haltungsbedingter Ausfall an Verhalten eintritt (z.B. reduziertes 
Bewegungsverhalten, fehlendes Sozialverhalten, Apathie). 

  
 

• Hirt, Maisack, Moritz: Tierschutzgesetz Kommentar; 2016 
• Kluge: Tierschutzgesetz Kommentar; 2002 
• Lorz: Tierschutzgesetz Kommentar; 1987 

  
 



Interessen 

• es geht um positive Erfahrungen in einem Leben, das gut oder 
schlecht verlaufen kann.  
• Das Interesse, nicht zu leiden 
• Das Interesse, zu (über)leben 
 

• Die Interessen nichtmenschlicher Tiere werden nach wie vor 
häufig ignoriert, und nur selten werden nichtmenschliche Tiere 
in moralische Überlegungen einbezogen.  

 
• Aus diesem Grund werden sie in vielfacher Hinsicht 

systematisch ausgebeutet, was dazu führt, dass sie 
unendliches Leid ertragen müssen.  

 
• Selbst triviale menschliche Interessen haben Vorrang 

 
 

http://www.animal-ethics.org/interesse-nicht-leiden
http://www.animal-ethics.org/das-interesse-zu-uberleben/














Die Leugnung des intrinsischen Werts von nicht-menschlichen Lebewesen! 

 



Was sollen wir tun? 

• Wir sollten endlich nichtmenschliche Tiere – 
entsprechend unserem aktuellen Wissensstand – 
anders sehen als bisher. 

 

• Auf Basis eines wissenschaftlichen Weltbildes und 
mit intellektueller Redlichkeit die Kernfrage stellen, 
wie wir künftig mit den Tieren umgehen sollen. 

 

• Einen Paradigmenwechsel - hin zu einem längst 
fälligen Kulturfortschritt – einleiten. 

 

 



bis 2030: 28% ? 
bis 2040: 60% ? 



28 

"Die, die das Privileg haben zu wissen,  
  haben die Pflicht zu handeln."      

      (Albert Einstein) 

 


